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2. Änderung der Satzung für die Erhebung der  
Hundesteuer (Hundesteuersatzung – HStS) 

 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde 
Waldbüttelbrunn folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung für die Erhebung der Hunde-
steuer (Hundesteuersatzung – HStS): 
 

§ 1 
 

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 und keine Steuerermäßigung 
gewährt. 
 

§ 2 
 

Alle weiteren Regelungen der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersat-
zung – HStS) sowie der 1. Änderungssatzung bleiben unberührt. 

 

§ 3 
 

Diese 2. Änderungssatzung zur Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersat-
zung – HStS) tritt zum 15. Oktober 2025 in Kraft. 
 
 
Die Änderungssatzung liegt in der Zeit vom 7. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025 bei der 
Gemeindeverwaltung Waldbüttelbrunn, 1. Obergeschoss, Zimmer 1.2, Lindenstraße 3, 97297 
Waldbüttelbrunn, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme auf.  
 
Waldbüttelbrunn, 7. Oktober 2025 

 
 
Klaus Schmidt 
1. Bürgermeister 

 

 
 

ausgehängt am: 10. Oktober 2025 
abgenommen am: 31. Oktober 2025 


